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BEGRÜNDUNG 

1. KONTEXT DES DELEGIERTEN RECHTSAKTS 

Nach Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) wird 
der Kommission durch die Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 9. Oktober 2013 zur Festlegung des Zollkodex der Union (Zollkodex) die 
Befugnis zur Ergänzung bestimmter nicht wesentlicher Elemente des Zollkodex übertragen. 
Die Kommission hat diese Befugnisse ausgeübt und am 28. Juli 2015 die Delegierte 
Verordnung (EU) 2015/2446 der Kommission zur Ergänzung der Verordnung (EU) 
Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates mit Einzelheiten zur Präzisierung 
von Bestimmungen des Zollkodex der Union angenommen. Mit dieser Delegierten 
Verordnung der Kommission wurden allgemeine Bestimmungen zur Ergänzung des 
Zollkodex im Einklang mit den der Kommission übertragenen Befugnissen und im Hinblick 
auf eine eindeutige und ordnungsgemäße Anwendung des Zollkodex festgelegt. 

Die Delegierte Verordnung (EU) 2015/2446 sieht vor, dass Waren, deren Einzelwert 22 EUR 
nicht übersteigt, einfach durch Gestellung bei den Zollbehörden zur Überlassung zum 
zollrechtlich freien Verkehr angemeldet werden können; in solchen Fällen ist die Abgabe 
einer Standard-Zollanmeldung nicht erforderlich. Einer der Gründe für diese vereinfachte 
Vorschrift ist, dass die meisten Waren, deren Wert 22 EUR nicht übersteigt, gemäß Artikel 23 
der Richtlinie 2009/132/EG des Rates1 bei der Einfuhr von der Mehrwertsteuer befreit sind 
(Zölle fallen für die meisten in Sendungen mit einem Wert unter 150 EUR eingeführten 
Waren oder für Geschenke von Privatpersonen an Privatpersonen nicht an). Gemäß der 
Delegierten Verordnung gilt diese vereinfachte Vorschrift in jedem Mitgliedstaat nur bis zu 
dem Zeitpunkt, zu dem dieser Mitgliedstaat sein nationales Einfuhrsystem anpasst.  Der Rat 
erließ jedoch am 5. Dezember 2017 neue Mehrwertsteuervorschriften für den elektronischen 
Handel2, mit denen unter anderem die Mehrwertsteuerbefreiung für eingeführte Waren, deren 
Wert 22 EUR nicht übersteigt, ab dem 1. Januar 2021 aufgehoben wird. Somit würde in den 
Mitgliedstaaten, die ihre nationalen Einfuhrsysteme vor 2021 anpassen, die Möglichkeit 
entfallen, Waren mit einem Wert unter 22 EUR durch einfache Gestellung bei den 
Zollbehörden anzumelden, und eine Standard-Zollanmeldung wäre auch dann erforderlich, 
wenn kein Verpflichtung zur Erhebung von Mehrwertsteuer oder Zöllen auf diese Waren 
bestünde. 

Daher muss sichergestellt werden, dass bei Waren mit einem Wert unter 22 EUR die 
Verpflichtung zur Abgabe einer Standard-Zollanmeldung erst ab dem 1. Januar 2021 (Datum, 
ab dem die Einfuhr solcher Waren mehrwertsteuerpflichtig wird) besteht und dass vor diesem 
Datum weiterhin die Möglichkeit gegeben ist, solche Waren durch einfache Gestellung bei 
den Zollbehörden anzumelden, unabhängig davon, ob die nationalen Einfuhrsysteme 
angepasst wurden. 

In Anhang B der Delegierten Verordnung (EU) 2015/2446 sind die Datenanforderungen für 
Zollanmeldungen festgelegt. Die Zunahme des elektronischen Handels und die Einführung 
der neuen Mehrwertsteuervorschriften für den elektronischen Handel haben gezeigt, dass die 
Standarddatenanforderungen für die Einfuhr von Waren in Sendungen, deren Einzelwert 

                                                 
1 Richtlinie 2009/132/EG des Rates vom 19. Oktober 2009 zur Festlegung des Anwendungsbereichs von 

Artikel 143 Buchstaben b und c der Richtlinie 2006/112/EG hinsichtlich der Mehrwertsteuerbefreiung 
bestimmter endgültiger Einfuhren von Gegenständen (ABl. L 292 vom 10.11.2009, S. 5). 

2 Richtlinie (EU) 2017/2455 des Rates vom 5. Dezember 2017 zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG 
und der Richtlinie 2009/132/EG in Bezug auf bestimmte mehrwertsteuerliche Pflichten für die 
Erbringung von Dienstleistungen und für Fernverkäufe von Gegenständen (ABl. L 348 vom 
29.12.2017, S. 7). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=58633&code1=VER&code2=&gruppen=Link:952/2013;Nr:952;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=58633&code1=RAG&code2=ZOLL&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=58633&code1=RAG&code2=ZOLL&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=58633&code1=RAG&code2=ZOLL&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=58633&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/2446;Year2:2015;Nr2:2446&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=58633&code1=VER&code2=&gruppen=Link:952/2013;Nr:952;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=58633&code1=RAG&code2=ZOLL&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=58633&code1=RAG&code2=ZOLL&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=58633&code1=RAG&code2=ZOLL&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=58633&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/2446;Year2:2015;Nr2:2446&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=58633&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=58633&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/132/EG;Year:2009;Nr:132&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=58633&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/132;Year2:2009;Nr2:132&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=58633&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/2446;Year2:2015;Nr2:2446&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=58633&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/132/EG;Year:2009;Nr:132&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=58633&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/132;Year2:2009;Nr2:132&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=58633&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/112/EG;Year:2006;Nr:112&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=58633&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2006/112;Year2:2006;Nr2:112&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=58633&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:292;Day:10;Month:11;Year:2009;Page:5&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=58633&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202017/2455;Year2:2017;Nr2:2455&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=58633&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/2455;Year2:2017;Nr2:2455&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=58633&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/112/EG;Year:2006;Nr:112&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=58633&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/132/EG;Year:2009;Nr:132&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=58633&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:348;Day:29;Month:12;Year:2017;Page:7&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=58633&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:348;Day:29;Month:12;Year:2017;Page:7&comp=


 

DE 2  DE 

150 EUR nicht übersteigt, oder für Geschenke von Privatpersonen an Privatpersonen 
(Sendungen von geringem Wert) aus folgenden Gründen ungeeignet sind: 

(1) Einige der in Anhang B aufgeführten Datenanforderungen sind für Sendungen von 
geringem Wert nicht erforderlich, da die meisten dieser Waren gemäß den 
Artikeln 23 und 25 der Verordnung (EG) Nr. 1186/2009 des Rates von Zöllen befreit 
sind. 

(2) Die Zollanmeldung wird also in erster Linie für Mehrwertsteuerzwecke benötigt. 
Nach den neuen Vorschriften für den elektronischen Handel gilt: Wurde die 
Mehrwertsteuer im Rahmen der einzigen Anlaufstelle bei der Einfuhr („One Stop 
Shop“ oder Sonderregelung für Fernverkäufe von aus Drittländern oder Drittgebieten 
eingeführten Gegenständen gemäß Titel XII Kapitel 6 Abschnitt 4 der Richtlinie 
2006/112/EG) erhoben, so muss die Einfuhrzollanmeldung den Gesamtwert der 
eingeführten Waren und die  individuelle Identifikationsnummer des Lieferers 
enthalten. Wurde die Mehrwertsteuer nicht im Rahmen der einzigen Anlaufstelle bei 
der Einfuhr erhoben, so muss die Zollanmeldung genügend Informationen enthalten, 
sodass die Erhebung der Mehrwertsteuer bei der Einfuhr möglich ist. 

(3) Das hohe Aufkommen an Sendungen von geringem Wert macht es aus praktischen 
Gründen erforderlich, den für Zollzwecke benötigten Datensatz weitestmöglich an 
die elektronischen Informationen anzugleichen, die ein Wirtschaftsbeteiligter am Ort 
der Versendung der Waren (d. h. in einem Drittland) bereits übermittelt. 

Daher ist die Delegierte Verordnung (EU) 2015/2446 dahingehend zu ändern, dass die 
Möglichkeit vorgesehen wird, Sendungen von geringem Wert unter Verwendung eines 
anderen Datensatzes, der weniger Elemente als eine Standard-Zollanmeldung enthält, für 
Zollzwecke anzumelden. Diese Möglichkeit sollte ab dem 1. Januar 2021 bestehen, da die 
Mitgliedstaaten die neuen Mehrwertsteuervorschriften für den elektronischen Handel ab 
diesem Datum anwenden müssen. 

Allerdings sollte die Möglichkeit, bei der Anmeldung von Sendungen mit geringem Wert den 
reduzierten Datensatz zu verwenden, nicht für Waren vorgesehen werden, die Verboten oder 
Beschränkungen unterliegen. Diese sollten weiterhin unter Verwendung einer Standard-
Zollanmeldung angemeldet werden, die alle relevanten Informationen enthält. 

Ebenso wenig sollte der reduzierte Datensatz zur Anmeldung von Waren verwendet werden, 
die nach den Zollverfahrenscodes 42 und 63 (d. h. gemäß Artikel 143 Absatz 1 Buchstabe d 
der Richtlinie 2006/112/EG des Rates3) bei der Einfuhr von der Mehrwertsteuer befreit sind. 
Der reduzierte Datensatz ist für Fälle vorgesehen, in denen die Mehrwertsteuer bereits im 
Rahmen der einzigen Anlaufstelle bei der Einfuhr erhoben wurde, in denen keine 
Mehrwertsteuer bei der Einfuhr erhoben werden muss oder in denen der Einfuhrmitgliedstaat 
die Mehrwertsteuer bei der Einfuhr erhebt. Dagegen werden nach den Zollverfahren 42 und 
63 eingeführte Waren in einen anderen Mitgliedstaat als denjenigen Mitgliedstaat eingeführt, 
der die Mehrwertsteuer erhebt, und in solchen Fällen würde der reduzierte Datensatz nicht 
genügend Informationen enthalten, sodass nicht alle in diesen Fällen geltenden 
mehrwertsteuerlichen Anforderungen erfüllt wären.  

                                                 
3 Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame 

Mehrwertsteuersystem (ABl. L 347 vom 11.12.2006, S. 1). 
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2. KONSULTATIONEN VOR ANNAHME DES RECHTSAKTS 

Die Kommission hat eine Konsultation gemäß Nummer 4 der Vereinbarung zwischen dem 
Europäischen Parlament, dem Rat und der Europäischen Kommission über delegierte 
Rechtsakte durchgeführt. 

Die Kommission hat diesen delegierten Rechtsakt im Einklang mit der Rahmenvereinbarung 
über die Beziehungen zwischen dem Europäischen Parlament und der Europäischen 
Kommission und der Vereinbarung zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und der 
Kommission über delegierte Rechtsakte ausgearbeitet. Die Mitgliedstaaten und alle übrigen 
relevanten Interessenträger wurden gebührend einbezogen und laufend zu den Entwürfen der 
Bestimmungen konsultiert. 

Die Kommission führte zum geplanten Wortlaut Konsultationen mit den Mitgliedstaaten im 
Rahmen von Sitzungen der Expertengruppe (Sachverständigengruppe für Zollfragen) sowie 
Konsultationen der Wirtschaft im Rahmen des Beratungsgremiums für Interessenträger 
(Wirtschaftskontaktgruppe (TCG)) in gemeinsamen Sitzungen mit Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten durch.  

Die Kommission hat alle bei dieser Konsultation eingegangenen Anmerkungen geprüft und 
soweit wie möglich in die vorliegende Fassung einbezogen. 

3. RECHTLICHE ASPEKTE DES DELEGIERTEN RECHTSAKTS 

Die Rechtsgrundlage für diese Verordnung ist in der Befugnisübertragung des Artikels 160 
des Zollkodex enthalten. 

Subsidiaritätsprinzip 

Der Vorschlag fällt gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union (AEUV) in die ausschließliche Zuständigkeit der EU. 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

Was die Verhältnismäßigkeit angeht, so werden die Grenzen der von den Mitgesetzgebern 
gewährten Befugnisübertragungen in dieser Verordnung beachtet, und sie betrifft nur 
Elemente, die eine bessere Anpassung der bestehenden Rechtsvorschriften an die 
Anforderungen der gängigen Praxis der Zollbehörden, der Wirtschaftsbeteiligten und anderer 
Personen als den Wirtschaftsbeteiligten ermöglichen. 

4. AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT 

Da die geltenden Rechtsvorschriften der Delegierten Verordnung (EU) 2015/2446 mit dieser 
Verordnung lediglich besser an die Ziele angepasst werden sollen, ergeben sich aus dieser 
Verordnung keine direkten Auswirkungen auf den Haushalt. 
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DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) .../... DER KOMMISSION 

vom 14.3.2019 

zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2015/2446 hinsichtlich der Anmeldung 
bestimmter Sendungen von geringem Wert 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 9. Oktober 2013 zur Festlegung des Zollkodex der Union4, insbesondere auf Artikel 7 
Buchstabe a und Artikel 160, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 (im Folgenden der „Kodex“) können 
Zollanmeldungen in bestimmten Fällen unter Nutzung anderer Mittel als der 
elektronischen Datenverarbeitung abgegeben werden. 

(2) Die Delegierte Verordnung (EU) 2015/2446 der Kommission5 sieht vor, dass Waren, 
deren Einzelwert 22 EUR nicht übersteigt, vorübergehend einfach durch Gestellung 
bei den Zollbehörden anstatt durch Abgabe einer Zollanmeldung angemeldet werden 
können. Einer der Gründe hierfür ist, dass die meisten Waren, deren Wert 22 EUR 
nicht übersteigt, gemäß Artikel 23 der Richtlinie 2009/132/EG des Rates6 von den 
Mitgliedstaaten von der Mehrwertsteuer befreit werden können. Für diese Waren kann 
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1186/2009 des Rates7 auch eine Zollbefreiung 
gewährt werden. 

(3) Derzeit ist die Möglichkeit, Waren mit einem Wert, der 22 EUR nicht übersteigt, 
durch Gestellung bei den Zollbehörden anzumelden, auf den Zeitraum begrenzt, bevor 
die Mitgliedstaaten ihre im Anhang des Durchführungsbeschlusses (EU) 2016/578 der 
Kommission8 genannten nationalen Einfuhrsysteme anpassen. Außerdem wird durch 
die Richtlinie (EU) 2017/2455 des Rates9 die Mehrwertsteuerbefreiung für Waren, 
deren Wert 22 EUR nicht übersteigt, ab dem 1. Januar 2021 aufgehoben. Somit würde 
in den Mitgliedstaaten, die ihre nationalen Einfuhrsysteme vor dem 1. Januar 2021 

                                                 
4 ABl. L 269 vom 10.10.2013, S. 1.  
5 Delegierte Verordnung (EU) 2015/2446 der Kommission vom 28. Juli 2015 zur Ergänzung der 

Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates mit Einzelheiten zur 
Präzisierung von Bestimmungen des Zollkodex der Union (ABl. L 343 vom 29.12.2015, S. 1). 

6 Richtlinie 2009/132/EG des Rates vom 19. Oktober 2009 zur Festlegung des Anwendungsbereichs von 
Artikel 143 Buchstaben b und c der Richtlinie 2006/112/EG hinsichtlich der Mehrwertsteuerbefreiung 
bestimmter endgültiger Einfuhren von Gegenständen (ABl. L 292 vom 10.11.2009, S. 5). 

7 Verordnung (EG) Nr. 1186/2009 des Rates vom 16. November 2009 über das gemeinschaftliche 
System der Zollbefreiungen (ABl. L 324 vom 10.12.2009, S. 23). 

8 Durchführungsbeschluss (EU) 2016/578 der Kommission vom 11. April 2016 zur Festlegung des 
Arbeitsprogramms für die Entwicklung und Inbetriebnahme der elektronischen Systeme gemäß dem 
Zollkodex der Union (ABl. L 99 vom 15.4.2016, S. 6). 

9 Richtlinie (EU) 2017/2455 des Rates vom 5. Dezember 2017 zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG 
und der Richtlinie 2009/132/EG in Bezug auf bestimmte mehrwertsteuerliche Pflichten für die 
Erbringung von Dienstleistungen und für Fernverkäufe von Gegenständen (ABl. L 348 vom 
29.12.2017, S. 7). 
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anpassen, die Möglichkeit entfallen, solche Waren durch Gestellung bei den 
Zollbehörden anzumelden, und eine Zollanmeldung wäre auch dann erforderlich, 
wenn kein Verpflichtung zur Erhebung von Mehrwertsteuer auf diese Waren besteht 
und eine Zollbefreiung gilt. Die Delegierte Verordnung (EU) 2015/2446 sollte daher 
geändert werden, um sicherzustellen, dass die Möglichkeit der Anmeldung von 
Waren, deren Einzelwert 22 EUR nicht übersteigt, durch Gestellung bei den 
Zollbehörden weiter besteht, bis der Schwellenwert von 22 EUR für 
Mehrwertsteuerzwecke aufgehoben wird. 

(4) In Anhang B der Delegierten Verordnung (EU) 2015/2446 sind die 
Datenanforderungen für Zollanmeldungen festgelegt. Die Zunahme des elektronischen 
Handels hat gezeigt, dass diese Datenanforderungen für die Anmeldung der Einfuhr 
von Waren in Sendungen, deren Einzelwert 150 EUR nicht übersteigt, oder für 
Sendungen nichtkommerzieller Art von Privatpersonen an Privatpersonen (Sendungen 
von geringem Wert) ungeeignet sind. Erstens werden einige der in Anhang B 
vorgeschriebenen Daten in diesem Zusammenhang nicht benötigt, da gemäß den 
Artikeln 23 und 25 der Verordnung (EG) Nr. 1186/2009 die meisten in Sendungen von 
geringem Wert eingeführten Waren von Zöllen befreit sind. Zweitens wird die 
Zollanmeldung für diese Waren in erster Linie erforderlich sein, um den mit der 
Richtlinie (EU) 2017/2455 eingeführten Mehrwertsteuervorschriften bezüglich der 
Einfuhr von Waren in Sendungen, deren Einzelwert 150 EUR nicht übersteigt, zu 
genügen; dabei handelt es sich um die Mehrwertsteuervorschriften im Rahmen der 
Sonderregelung für Fernverkäufe von aus Drittländern oder Drittgebieten eingeführten 
Gegenständen gemäß Titel XII Kapitel 6 Abschnitt 4 der Richtlinie 2006/112/EG des 
Rates10 oder für die Erhebung der Mehrwertsteuer im Rahmen der Sonderregelungen 
für die Erklärung und Entrichtung der Mehrwertsteuer bei der Einfuhr gemäß Titel XII 
Kapitel 7 der genannten Richtlinie. Drittens macht es das hohe Aufkommen an 
Sendungen von geringem Wert erforderlich, den für Zollzwecke benötigten Datensatz 
weitestmöglich an die elektronischen Informationen anzugleichen, die der 
Wirtschaftsbeteiligte am Ort der Versendung der Waren (d. h. in einem Drittland) 
übermittelt. 

(5) Deshalb ist die Delegierte Verordnung (EU) 2015/2446 dahingehend zu ändern, dass 
die Möglichkeit vorgesehen wird, Sendungen von geringem Wert unter Verwendung 
eines anderen Datensatzes, der weniger Elemente als eine Standard-Zollanmeldung 
enthält, für Zollzwecke anzumelden. Diese Möglichkeit sollte ab dem Datum der 
Anwendung der in der Richtlinie (EU) 2017/2455 genannten Maßnahmen zur 
Erhebung der Mehrwertsteuer bei der Einfuhr von Waren in Sendungen, deren 
Einzelwert 150 EUR nicht übersteigt, bestehen. 

(6) Allerdings sollte die Möglichkeit, bei der Anmeldung von Sendungen mit geringem 
Wert den reduzierten Datensatz zu verwenden, nicht für Waren vorgesehen werden, 
die Verboten oder Beschränkungen unterliegen. Diese Waren sollten weiterhin unter 
Verwendung einer Standard-Zollanmeldung angemeldet werden, die alle relevanten 
Informationen enthält. Der reduzierte Datensatz sollte auch nicht zur Anmeldung von 
Waren verwendet werden, die gemäß Artikel 143 Absatz 1 Buchstabe d der Richtlinie 
2006/112/EG des Rates (Zollverfahrenscodes 42 und 63) bei der Einfuhr von der 
Mehrwertsteuer befreit sind. Der reduzierte Datensatz ist für die Fälle vorgesehen, in 
denen die Mehrwertsteuer bereits gemäß der Sonderregelung für Fernverkäufe von aus 
Drittländern oder Drittgebieten eingeführten Gegenständen gemäß Titel XII Kapitel 6 

                                                 
10 Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame 

Mehrwertsteuersystem (ABl. L 347 vom 11.12.2006, S. 1). 
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Abschnitt 4 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates gemeldet wurde und daher keine 
Notwendigkeit besteht, die Mehrwertsteuer bei der Einfuhr zu erheben; außerdem ist 
der reduzierte Datensatz für die Fälle vorgesehen, in denen der Einfuhrmitgliedstaat 
für Mehrwertsteuerzwecke zugleich der Mitgliedstaat des Verbrauchs und somit der 
Mitgliedstaat ist, der die Mehrwertsteuer erhebt. Dagegen werden nach den 
Zollverfahrenscodes 42 und 63 eingeführte Waren in einen anderen Mitgliedstaat als 
denjenigen Mitgliedstaat eingeführt, der die Mehrwertsteuer erhebt, und der reduzierte 
Datensatz enthält nicht genügend Informationen, sodass nicht alle in diesen Fällen 
geltenden mehrwertsteuerlichen Anforderungen erfüllt sind. 

(7) Die Delegierte Verordnung (EU) 2015/2446 sollte daher entsprechend geändert 
werden – 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Delegierte Verordnung (EU) 2015/2446 wird wie folgt geändert: 

(1) Artikel 141 Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5) Waren, deren Einzelwert 22 EUR nicht übersteigt, gelten bis zu dem Datum vor dem in 
Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 4 der Richtlinie (EU) 2017/2455 des Rates genannten Datum 
bei ihrer Gestellung gemäß Artikel 139 des Zollkodex als zur Überlassung zum zollrechtlich 
freien Verkehr angemeldet, sofern die erforderlichen Daten von den Zollbehörden 
angenommen werden. 

____________ 

* Richtlinie (EU) 2017/2455 des Rates vom 5. Dezember 2017 zur Änderung der 
Richtlinie 2006/112/EG und der Richtlinie 2009/132/EG in Bezug auf bestimmte 
mehrwertsteuerliche Pflichten für die Erbringung von Dienstleistungen und für 
Fernverkäufe von Gegenständen (ABl. L 348 vom 29.12.2017, S. 7).“ 

(2) Folgender Artikel 143a wird eingefügt: 

„Artikel 143a 

Zollanmeldung für Sendungen von geringem Wert 

(Artikel 6 Absatz 2 des Zollkodex) 

(1) Ab dem in Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 4 der Richtlinie (EU) 2017/2455 
genannten Datum kann eine Person eine Zollanmeldung zur Überlassung zum 
zollrechtlich freien Verkehr mit dem spezifischen Datensatz gemäß Anhang B 
für eine Sendung abgeben, die gemäß Artikel 23 Absatz 1 oder Artikel 25 
Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1186/2009 von den Eingangsabgaben 
befreit ist, sofern die Waren in dieser Sendung keinen Verboten und 
Beschränkungen unterliegen. 

(2) Abweichend von Absatz 1 darf der spezifische Datensatz für Sendungen von 
geringem Wert in folgenden Fällen nicht verwendet werden: 

(a) Überlassung zum zollrechtlich freien Verkehr von Waren, deren Einfuhr 
gemäß Artikel 143 Absatz 1 Buchstabe d der Richtlinie 2006/112/EG 
von der Mehrwertsteuer befreit ist und die gegebenenfalls in einem 
Verfahren der Steueraussetzung gemäß Artikel 17 der Richtlinie 
2008/118/EG befördert werden; 
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(b) Wiedereinfuhr mit Überlassung zum zollrechtlich freien Verkehr von 
Waren, deren Einfuhr gemäß Artikel 143 Absatz 1 Buchstabe d der 
Richtlinie 2006/112/EG von der Mehrwertsteuer befreit ist und die 
gegebenenfalls in einem Verfahren der Steueraussetzung gemäß 
Artikel 17 der Richtlinie 2008/118/EG befördert werden.“ 

(3) Anhang B wird gemäß dem Anhang der vorliegenden Verordnung geändert. 

 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 14.3.2019 

 Für die Kommission 

 Der Präsident 

 Jean-Claude JUNCKER 
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